
zeitgenössischen Lebens, besonders SO des chend, iben die höheren stanzen die
Berufsethos, auf eine theoretische Bearbeitung t1o0n iner Hilfeleistung dus, allerletzt aber
noch warten. Selbst die ethode dieser Be- plant jeder Seelsorger, insbesondere der Pfar-
trachtungen muß ständig VeEerLrVO.  ommnet 1CI,. Eiıne überaus wichtige olle spielt hier
werden; Schwierigkeiten bestehen auch, wWwWas die Diözese, Was mit der Voraussetzung har-
die Methodik der Vorhersage auf diesem Ge- mon1ert, der aupt- und gleichzeitig der
biet angeht. Hinzu kommt die Einordnung direkte Seelsorger der Kirche der Bischoft
der theoretischen Problematik die i bli- 1St OZe Majka, Wcroclaw/Breslau
schen Lesungen
DDie Postulate, ıblısche Lesungen ‚U -

knüpfien SOWI1Ee eine Systematik des OrItra-
SCS über einen bestimmten Fragenkomplex
der Ethik tinden, ildeten manchen
Fällen quası eiıne Quadratur des Kreises. Dıie
erwirklichung beider Postulate 1st 1Ur

Kritik
eil möglich, und das roblem selbst mu
bei der Bearbeitung der folgenden Lehrpro-
STADMC noch eingehender analysiert werden. DIie pastoralen Gremien!
Der utOor ist sich dessen bewulßst, da{iß die
Pläne der folgenden ahre 1n dieser Hinsicht z7u 1nem Entwurt der Klerikerkongregation
bessere Lösungen bringen werden. und seiner Theologie
Das Programm, das die Kommission des Immer noch ktuell
Episkopats tür Allgemeine Seelsorge vorbe-

Wır kommen nocheinmal auf denreitet, wird allja durch das der Marı]ıanı-
schen KOommıiıssıon erganzt; außerdem paS- März 1971 VO  3 der Klerikerkongregation
SC  w} andere den einzelnen Formen der die Vorsitzenden der Bischotskonfterenz mit

der Stellungnahmen bis Jun1Seelsorge sich spezialisierende Kommiıssıonen
die Pläne iıhres Wirkens dem allgemeinen versandten Entwurt „über den Pastoralrat

und se1ine Beziehungen ZU Presbyterrat“Seelsorgeplan all, S( die Marianische Kom:- zurück2. ‚WAar hoffen WIT sehr, daß nicht LLUIM1ISSION des Episkopats, die für das auiende
Jahr auf Fragen der Einheit, des gegenseıit1- die österreichische Bischofskonferenz „eINSte

Bedenken die derzeitige Vorlage“ all-
SCHL Vertrauens und der gegenseıltigen Liebe
besonderen Nachdruck Jegt, die Kommıi1ss10- gemeldet hat und da{iß der Entwurt B-

Kraft gesetzt wird. Doch abgesehen davon,NC  5 für Fragen der Familienseelsorge, des das urchaus icht sicher 1Sst, 1St der Ent-Klerus der Enthaltsamkeit, Carıtativer Seel-
OÖISC, das Sekretariat tür Ordensfragen wurf deshalb Voxn Bedeutung, weil erst-

malig die Theologie liefert, die hinter 10al-
U, chen römischen Dokumenten der letzten eıtDas bedeutet nicht, daß die Koordinierung
aller dieser Vorhaben und detaillierten Plä- steht

Noch handelt 65 sich 1Ur ınen Entwurf,mıiıt dem Hauptplan nichts wünschen
übrig alßst. Die Vertasser standen ber auf dem „Ergänzungs- und Anderungsvor-

schläge“ erbeten wurden. Da WITr derdem Standpunkt, ıne weıtere Koordinie- eiINnung SIN  d, seine Verwirklichung die
I1UNs des Rahmencharakters dieses
Plans zentraler Instanz icht mehr NOTt-

VO': Konzil gewünschte Mitsprache und
Mitverantwortung des Gottesvolkeswendig 1St. Der zentrale Plan zeigt die der Sendung der e ILD her VCI-

tungen der Wirksamkeit und lietert DZW. ern als ftördern und ıner schweren
weıst auf jene Materialien hin, die der
Praxiıs verwendet werden können bzw. sol-
len. Die Bearbeitung detaillierter, koordinier- Der Verfasser verweist auf sSe1IN 1mM Verlag 1a

raz) erscheinendes Werk „Strukturreform der SÜUb  (G1 CEUDSCH erwıin CI KIr enkrise“” demterT, konkreter Pläne WIT! Diözesen, De- wesentliche Gedanken dieses Artikels eENINOMMmMEN S1N
kanaten, Ja selbst Ptarreien urchgeführ Kirchenkonstitution des Il Vat.; LaJlen-

apostolatsdekret des VatDem Prinzip der Dezentralisierung eNISPIE- D Vgl. Diakonia / Der eelsorger 1971), 1722
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Störung begrüßenswerter Inıtiatıven 1n VIe- sanctae“ gegebenen Weisuné schon
len Ländern führen müßte, en WIT u11 „Richtlinien erlassen“ en.

einer kritischen ellungnahme verpflich- Der HELE Entwurt nenn einleitend die acht
Mitarbeiter DexXxt durchwegs Rom Untet. Der dieser Zeitschrift gemachte Vorwurf,

dafß S1Ce ihre Kritik römischen Dokumen- seiner Umgebung tätıge eute) der Spitze
ten iın aller Öftentlichkeit ‘J scheint der VO Konzil her als engaglerter egner
uns nämlich icht berechtigt. Wır sind viel- jeder Kollegialität der Bischöfe bekannte Bı-
mehr der Meinung, da das ıcht 1U DC- schof Carlıi VO:  5 egn1. Hıier wird schon eın
schehen darf, sondern auch geschehen mußs, methodischer Mangel OTIfenNbDar. Eiıne „TÖM1-
W das Wohl der Kirche verlangt. Der sche“ Kommı1ıssıon scheint VO  - der Arbeit her

gewilß bequemer, VO:  © der Sache her berGrundsatz der alten Kirche „Was alle be-
rührt, soll auch VO  } en behandelt werden“, nıger angeze1gt. Be1 den heutigen Verkehrs-
hat auch heute noch Bedeutung?. Daiß die möglichkeiten ist kein Problem, ıne Kom-
Beratungsgremıien des Gottesvolkes diesen M 1issıon auch international Sa  112U-

sefrfzen. Eın Fachmann arbeitet eine Diskus-Materien gehören, versteht sich wohl VO  w}

selbst. Die Diskussion darüber 11L.UL1 den B1- sionsgrundlage auUusS, Zu der schrittliche Modi
schöten vorzubehalten, scheint uUuns der VOIIL eingebracht werden können; der ME ext

wird wieder herumgeschickt. Auf diese WeiseIL Vatikanum geforderten Mitverantwortung
des SaNZCH Gottesvolkes icht DA NtSpPre- kann mit wenıgen Plenarsitzungen e1in
chen ext verabschiedet werden, w1e Zeıten

des Konzils auch bewiesen wurde.Als Vorläuter des vorliegenden Entwurtes
MU das Dokument über die Presbyterräte

ZIET. Entwicklung der Pastoralräteangesehen werden, das auf derselben Theo-
logie autbaut und bereits mıiıt 1l April 1970 Das Bischoifsdekret des Konzils hat erklärt:
1n Kraft 1st, wenn auch noch eventuelle Kor- „ s ist sehr Zu wünschen valde optandum)],
rekturen auf Grund der Erfahrungen damit da{fß 1n jeder 1ÖöÖzese eiın besonderer Pastoral-
ftür das NCUC Kirchenrechtsbuch 1ın Aussicht TAt eingesetzt wird, dem der Diözesanbischof
gestellt wurden. Auch dazu WAar Ja: selbst vorsteht und dem besonders ausgewähl-
1Ua 1969 e1n Entwurtf die Vorsitzenden te Kleriker, Ordensleute un:! Lalen angehören.
der Bischofskonferenzen verschickt worden, Au{fgabe dieses ates wird se1n, alles, W as
auf deren Antworten sich das 1n Kraft C” die Seelsorgsarbeit betrifft, untersuchen,

Dokument auch beruft* In diesem Do- beraten un! daraus praktische Folgerun-
kument wird ausgeführt, der Presbyter- SCH abzuleiten“ (Art 27) Die Durchführungs-
Tat „seiner atur nach und seiner Vertahrens- verordnung des Motuproprio0 „Ecclesiae Sd11C-

weıse nach unter anderen Organen derselben tae“ betont W16e auch beim Presbyterrat den
Art hervorragt (eminet]“ und A Täitel un! beratenden Charakter; ıne mögliche zeitliche
Name ena des Bischots der Leıitung der Begrenzung hinsichtlich Mitgliedschaft un!
Diözese‘ eiNZ1g dem Presbyterrat 7zukommt“. Tätigkeit, „WCLIN uch der Natur der Sache
Schon diese Regelung tragt keiner Weıse nach ıne dauernde Einrichtung i1st“. Alles
der Entwicklung Rechnung, die nach dem übrige wird „der treien Entscheidung des IDIO-
Konzil weıten Teilen der Kirche tattge- zesanbischots überlassen“, besonderen
funden hat und für die die Bischöte auf die Regelung der Beziehung Presbyter-
rund der ihnen Motuproprio0 „Ecclesiae TYTat un! der Beziehung dieser beiden tTemı1en

1us XL hat 1n einer sprache 950 festgestellt, anderen beratenden remiı1en des Bischof{s,
die rechte Gedankenfreiheit, das enschenrecht auf elch letztere. reilich ihre ompetenz hbis
eigene Urteilsbildung unı die öffentliche Meınung auch
1m en der 1[1! VO:  - Bedeut sind, Ja deren Neuordnung ewahren
ihr Fehlen die sowochl auf£ 1e Hırten wıe auf In den weıten Bereichen der Weltkirche hat
die Gläubigen (AAS 42, 1950, 256) Die öffentliche
Meinung gründet letztlich 1n der Geistbegabung und 119  5 1U die sätze des Konzils aufge-
amıiıt 1 Glaubenssinn der KI1rT „Als Geilst-
egabter beurteilt der Christ alles, er selbst aber wird oriffen. Der Pastoralrat wurde einem WITK-
VO:  5 keinem beurteilt“ L KOr Z 15; vgl. Jo 2, 20 lich repräsentatiıven rgan des ZanzZch Diöze-

sanvolkes und ZU Teil uch Von untenWie viele Bischöte sich DOSLtELV Unı wıe viele kritisch

nı
diesem Entwurt geäußert hatten, weiß AIl freilich das (1 VO:  - den Pfarrgemeinden her C®
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wählt DZwW. delegiert, WLn auch dann VO: ist“; ohl ber „nehmen die Gläubigen durch
Bischof bestätigt. In einem gewi1ssen Rahmen den Pastoralrat der orge teil, mıit der der
und Wahrung der letzten ompetenz Bischof dieses seın eigenes und persönliches
des Bischofs wurde ıhm vieltach auch ein Amt ausübt, und noch SCHAUCI der OIrge,
Mitbestimmungsrecht eingeraäumt. Es hat sich miıt der der Bischot die pastorale Arbeit der
überdies als zweckmäßig erwlesen, ähnliche 1özese Öördert und leitet“; WCNN ber ande-
remı1en der Mitsprache Un Miıtverantwor- rerseits versucht wird, die „aktive Teilnahme
(ung auch überdiözesan, auf nationaler Ebene, der Gläubigen“ auf Grund der Taufe mOÖg-
un: besonders infradiözesan, auf der Ebene lichst auf ıne geordnete christliche Lebens-
der Vikariate, der pastoralen Zonen bis AA führung“ reduzieren, WI1e s1e sich ın den
Dekanates- un! Pfarrebene, Iso pastorale „täglichen persönlichen, tamiliären und
Vikariatsräte, Dekanatsrräte der Pfarrge- zialen Verhältnissen‘, „apostolischen Un-
meinderäte errichten. ternehmungen, persönlich der ın Gemeınn-

schaft“, manitestiert.
Der NEeUEeE Entwurf un seine Theologie Der Entwurf insistiert auf dem „beraten-

Der Entwurt beschreibt den Pastoralrat als den Charakter“ hinsichtlich „jener onkre-
»”  rgan mit beratender Funktion, dessen sich ten Fragen, bezüglich derer der Bischof die
der Diözesanbischof als Hiltfe beim Studium Meinung des Pastoralrates ertahren
(!) der die pastorale Arbeit der 1Öözese be- wünscht‘“. Die nıtatıve liegt Iso ın Thema-
trefftenden Fragen bedienen kann Diese tik und Ausführung allein beim Bischoft: „ES
„Wesensbestimmung“ wird als „Anordnung“ gibt keine Tage, 1n wecher der Bischot 5C-
der Ausführungsbestimmungen Z Bischofs- halten wäre, den Pastoralrat anzuhören‘“, WI1e
dekret ausgegeben. Dabei braucht 119  3 11U! auch ım keiner Weıse verpflichtet ist, ent-
die exte vergleichen, hier das Be- sprechend den praktischen Folgerungen
mühen erkennen, den Pastoralrat seiner handeln, denen der Pastoralrat 1n seinen
Bedeutung herabzudrücken (Beschränkung auf ihm VO Bischot aufgetragenen Überlegun-
Studium) un! den absolut unverbindlichen SCH und Untersuchungen gelangt ist. Es ist
Charakter der anzZCh Einrichtung betonen Iso Aufgabe des Pastoralrates, Vorschläge
(sich bedienen kann) machen, Wünsche äußern, Erfahrungen
Dıie Theologie beginnt mıiıt dem Hınwels, mitzuteilen, Inıtıatıyen überlegen USW. De-
handle sich beim Pastoralrat icht „die züglich pastoraler Fragen, die ihm Zum
aktive Teilnahme er Gläubigen der e1in- Studium un! ZUrT Überlegung vorgelegt WUÜul-

zıgartıgen Sendung der Kirche“ durch die den‘“. Zudem forciert der Entwurf den ta-
Taute, sondern „eine besondere, WwWenn t1ven Charakter des Pastoralrates: der Bischof
auch iıcht die einz1ge Manitestation des Prin- entscheidet frei, ob ınen Pastoralrat über-
Z1DSs der bestehenden Gemeinschaft zwischen haupt errichtet oder nicht, jetzt oder spater,
den Gläubigen eiInes bestimmten Teiles des für bestimmte eıit oder auft Dauer; wWenn
GQottesvolkes un ihrem eigenen Hırten“”, ıhn dauernd errichtet, ist tre:  A, ih: INZuU-
„eine institutionelle Teilnahme der Gläubi- beruten der icht.
SCH ZUT Unterstützung der pastoralen orge Als „SCgHCH den e1s und Buchstaben des IL
des eigenen Bischots der kirchlichen Vatikanum“ wird erklärt, Wenn 1n  - den
Hierarchie“” als ob diese beiden ınge Pastoralrat „als notwendiges rgan ZUuUurt akti-
nichts miteinander fun hätten un! icht ven Teilnahme der Gläubigen amtlichen
das letzte 1ne Konsequenz un! Konkreti- Wirken der Kirche“, „‚als zusätzliches Organ
sierung des ersten ware. Diese Tendenz WIT'! des Bischots für die jurisdiktionellen Hand-
fortgesetzt, Wenn einerseıits SESAST wird, beim lungen 1n der Leitung seiner DIiözese (wie
Pastoralrat handle 6S sich „nicht u 1ıne dies durch den Presbyterrat geschie. un!:
Teilnahme der Ausübung des eigentlichen „als stimmberechtigtes rgan verstünde, wel-

ches rechtlich oder auch 1U moralisch dieBischofsamtes“, das eın „persönliches Amt“
se1l „wWl1e auch die moralische und re. Gewalt des Bischots einschränkt bezüglich
Verantwortung, die sich 4US der Ausübung jener drei Funktionen des Lehrens, Heiligens
dieses MmMtes selbst ergibt, eine persönliche und Leıtens, welche se1ne pastorale Aufgabe
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bilden“ Nun 1st gewiß der Pastoralrat wWw1e die päpstliche Kommission „Justitla et. Pax“
auch der Presbyterrat 1mM Konzil zunächst durchaus 'eil der Römischen Kurıe sind,
als beratendes ıgan gedacht; WC) wiewohl S1e uch icht der Ausübung
ber die Lehre des IL Vatikanum über die weltkirchlicher Jurisdiktionsgewalt beteiligt
grundsätzliche Kolnon1a un Miıtverantwor- sind, und da{fß bei allen postkonziliaren
{ung der SAaANZCH Gemeinde für das Le- Synoden Lai:en selbst der diözesanen (Je-
ben und die I} Sendung der Kirche ILD setzgebung mitwirken; übrigens erwähnt der
Art. In Betracht zieht, wird 119  =) unschwer Entwurt selbst völlig inkonsequent die MöÖg-
beurteilen können, ob die tatsächliche pOSt- lichkeit einer Teilnahme des gesamten 'aSstoO-
konziliare Entwicklung der dieser Entwurtf ralrates Synoden, also der Gesetzge-
e1s un! Buchstaben des IL Vatikanum SC- bung
recht wird. Hinsichtlich der Mitglieder wird ‚WAaT
Interessan: ist diesbezüglich schon eın Ver-
gleich der 1M Entwurtf angegebenen ÄAnmer- gestanden, da{fß sS1e „AausS allen Kategorıen der

Gläubigen auszuwählen sind, daß sich eınkungen mıiıt dem ext. Sie haben ZU. eil mögichst umfassendes Bild“ des Diözesan-ichts damit Cun, der sS1e beweisen her volkes ergibt; „das bedeutet jedoch nicht, daißdas Gegenteil. SO werden Stellen des LaJen- diese Gläubigen, die den Pastoralrat bilden,apostolatsdekretes uUun:! der Kirchenkonstitu-
t10N, die N, dafß die Sendung der Kirche eine repräsentative Funktion für die gesamte

1özese ausüben. ecC|  C <ibt nämlichicht auft die Hierarchie eingeschränkt WEeTlI-
den dartf (Anmerkung 14), dafür bemüht diese Repräsentation nicht, weil die Mitglie-

der des Pastoralrates icht Delegierte derdemonstrieren, da{iß der Pastoralrat kein NOt- Deputierte der übrigen Gläubigen der 1)1ö-wendiges rgan 1st.
CcSC sind Die Mitglieder des Pastoralrates

Was die rechtliche Atur des Pastoralrates werden nicht VO'  - den Gläubigen der 1Öözese
anlangt, sollen der Zeitraum, die Auftf- gewählt, sondern sS1e werden VO Bischot
stellung, die Art der Ergänzung der VOT Ab- ausgewählt“. Daraus wird geifolgert, uch
auft der Amtsperiode ausgeschiedenen Mit- die VO  S den Mitgliedern des Pastoralrates VCI-
glieder partikularrechtlich VO Bischof SCIC- tTetenen Meınungen „nicht 1 Namen der
gelt werden, freilich unter Berücksichtigung anderen Gläubigen der 1 Namen jenes 'Lel-
der Normen des allgemeinen Rechtes wWw1e les des Gottesvolkes, welcher die 1Özese
uch der zuständigen Bischofskonfierenz. bildet“, gegeben werden, sondern 1U DCI-

sönliche Meinungen 1 eigenen Namen“Das Erlöschen der weni1igstens die Sistierung
seiner Tätigkeit bei Sedisvakanz soll treilich Dıes ist typisch für die Beweisführung des
gemeinrechtlich festgelegt werden WCCIN1- Entwurtes. Selbstverständlich sind die Miıt-
gleich die Durchführungsbestimmungen des glieder des Pastoralrates ıcht repräsentatıVv,
Bischofsdekretes das icht bestimmen wWenn S1e 1U erNaNnNnNtTL werden; die rage 1st
denn eın Rat, der keinerlei Anteil der aber, ob icht besser und unter mstan-
Leitung der 10zese hat, INU mi1t der Person, den notwendig anders sSeın soll, 1n welche
die ih: bestellt hat, aufhören; außerdem soll Richtung Ja auch die tatsächliche Entwicklung
der NCUC Bischof frei entscheiden können, obh in vielen Ländern SINg

einen Pastoralrat weiterführen will der Der Entwurt versucht 11U: freilich, den icht-
nicht. Überdies bildet der Pastoralrat keinen repräsentatıven Charakter des Pastoralrates
'eil der Diözesankurie, da „diese aus jenen theologisch, besser: juridisch Zı un  uern

Aus Recht un:! Pf£flicht der Gläubigen, sichUrganen besteht, deren sich der Bischof 1n
der Ausübung selner Jurisdiktionsgewalt be- aktiv der Sendung der Kirche auft Grund
dient, WOSCHCH die Funktion des Pastoralrates der Taufe beteiligen, folge icht echt
nicht Jegislative, rechtsprechende der ad- un! Pflicht, „der Hierarchie in der Ausübung
miı1iniıistratıve Akte etrifft, die VO Bischof ihres Hırtenamtes Z Seite stehen“. ADIE

Gläubigen en allerdings die Möglichkeit,ın Zusammenarbeit mi1t seinem Presbyterium
bei der Leitung der Diözese gESEIZT werden“. entsprechend ihrem Wiıssen, ihrer Zuständig-
Wiıe wen1% diese Begründung hergibt, sieht keit und ihrer Stellung, die S1e besitzen, die

daraus, daß i{wa der Weltlaienrat der Oberhirten 1n ihren hierarchischen Funktio-
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1CH beraten; ber das ist 1U eine recht- der SaANZCH alten Geschichte der Kirche icht
liche Möglichkeit, kein striktes Recht; da reden, die SONS als HANZC tür illegi-
Iso das echt tehlt, gibt keine Ausübung tım erklären müßte Die Problematik des Ent-
des Rechtes, sSe1 persönlich, se1 über wurtes wird auch darin deutlich, daß ZUT1
andere (Repräsentanten). Im zivilen Bereich leichen Zeıt, da dieser Entwurt versandt
gibt die demokrtatisch geregelte ersamm- wurde, der gleichen römischen Kurie ıne
lung der Bürger (Parlament, Abgeordneten- Verfügung erarbeitet wurde, nach der LaJjen

richterliche Funktionen übernehmen kön-kammer ete:); welche als Repräsentanten der
anderen Bürger der Gemeinschaft Anteil ha- NCH, womıit jedenfalls ıne Unterstützung der
ben der Gesetzgebung und der Für- Leitungsgewalt, WCeCnNnn icht überhaupt UNS-
5 und dem Schutz des öffenlichen Woh- diktionsgewalt gegeben 1st.
les. Diese emokratische Einrichtung basiert Daraus, da{ß sich beim Pastoralrat nicht
ber auft dem Prinzip, daflß alle Macht VO die Ausübung ıner Pflicht der eines Rech-
olk ausgeht, welches diese ausübt durch die tes handelt, sondern »” die re‘ Mög-
UOrgane, die VO:  5 seinen Repräsentanten aut- ichkeit, einen Rat Z geben‘“, die 1inan „auS-
gestellt wurden. In der VO  3 Gott gegebenen üben könne der auch nicht“, olgert der Ent-
Verfassung der Kirche 1st jedoch anders, wurt noch, daß kein Gläubiger und keine
da 1mM Gottesvolk die heilige Gewalt icht ereinı1gung rechtlich der moralisch (!) VeTI-
dem Volk zukommt, sondern pflichtet werden kann, der Einladung ZUI
amental den ırten zugeteilt wird“. Mitgliedschaft 1M Pastoralrat Folge lei-
Auch 1j1er wird leider übersehen, daß die sten“. Im übrigen wird dem Bischof ZUSC-
Mitwirkung Von Christen der Ausübung standen, ınen eil VO:  w Mitgliedern VO  - be:
des Hırtenamtes durch die Bischöfe sehr wohl stimmten Personengruppen (Vereinigung der
mi1t ihrer 1n der Taufe wurzelnden Sendung Ordensoberen| wählen lassen; OIifenDar

{un hat un! da{fß diese Mitwirkung nach sollen I11UT1 allgemeine Wahlen ausgeschlossen
dem Konzil geradezu einer Pflicht werden werden. Die Einberufung, auch außerordentli-
kann Die konkrete Form der Ausübung JE- cher Sitzungen, wIie die Zuweisung der
GT Mitwirkung inem Pastoralrat ist C- Beratungsgegenstände MU: ausschließlich
wiß icht „striktes Recht“, ber eben recht- beim Bischof liegen. Der Bischotf kann aber
liche Möglichkeit, die bestimmten Um - nach Beratung miıt anderen Bischöfen der-

selben Bischofskonferenz bestimmte Zeıtenständen auch in rechtlich aßbare Formen SC-
talßt werden kann un: vielleicht O2 soll festlegen Z einmal 1 Jahr” (!)
Der Vergleich miıt dem 7zivilen Bereich ist
iıne völlig unangebrachte Verdunkelung des Nach dem Entwurt sollen weı Drittel des
Sachverhaltes. Natürlich geht 1n der Kirche Pastoralrates Lalen se1in. Dadurch wird nach
icht alle Macht VO dUus, ber auch dem Entwurf ermöglicht, „dafß 1 Pastoralrat
icht VO:  - der Hierarchie, sondern Von alle jene äte enthalten sind, VO  w denen 1m
Christus, dem einzigen Herrn der Gemeinde. Dekret über den Laienapostolat, Artikel 26,
Eın Z Großteil gewählter Un das gläubige die ede 1St. Hıer wird also einer Autsau-
Diözesanvolk, gut geht, wirklich Suns der Lajienräte durch den Pastoralrat das
präsentierender Pastoralrat, der in geWIS- Wort geredet, „eine allzu große unNn-
sCcChHhH ingen Un unter bestimmten und recht- nötıige Vielfalt kirchlicher Einrichtungen
lich festzulegenden Voraussetzungen auch vermeiden“. Dabei wird übersehen, dafß beide
Entscheidungen beteiligt werden kann wider- äte verschiedene Auigaben en
spricht iın keiner Weise der VO  5 Gott SC Pastoralrat geht ıne Beratung des
benen Verfassung der Kirche, sofern die Kom- Bischoi{is, 1 Lajenrat prımär die äaußerst
petenzZz des Bischots wenigstens durch eın ent- notwendige Zusammenarbeit und Koordinie-
sprechendes Einspruchsrecht gesichert 15t IUNs der laienapostolischen Werke und Ver-
Schon jetzt ist der Bischof gewissen ftinan- ein1gungen, wobei die LaJı1en die Führung
ziellen Fragen die Zustimmung VO:  - Gre- haben, w1e das Laienapostolatsdekret klar
mıen gebunden, die Zum eil AQUs$s Lajen be- Sagt. Direkt das Laienapostolatsdekret
stehen vgl 1520; 1532 &S 3; 1653 S 1, VOoON des Konzzils Sagt der Entwurt: „Auch die
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pastoral ungenügend geordnete und eolo- SCEtIzZUNg repräsentiert, mit dem nach dem
Entwurf icht sehr viel bedeutenden Pastoral-gisch ungenügend begründete Bildung Von

Laiengremien auf allen Stuten der rchli- Tat Parallele esetZt, während das KarT-
chen Organisatıon wird vermieden. S1ie C1I- dinalskollegium immerhin mıiıt dem aufge-
weckt oft den Anschein oder kann ihn e1- Presbyterrat parallel geht.
wecken, als ob der Kirche ıne Art Laijen- Der Entwurt hält die beiden Ratskörperschaf-
hierarchie parallel ZUT Hierarchie auf Grund ten „sowohl 1M Hinblick auf die Personen,
göttlicher Einsetzung bestehe.“ die ihnen angehören, als auch Hinblick
Nun wird iNnan gewiß überlegen, auf welchen auf ihre Aufgaben für vollständig verschie-
Ebenen iInan die laienapostolischen ate den“ Weil „alle Mitglieder des Presbyterrates
neben den Pastoralräten braucht. In kleinen das Amt des Amtspriestertums empfangen‘“,
Ptarreien wird der pastorale Pfarrgemeinde- besteht „die eigentliche Funktion des Pres-
rat gewiß auch die koordinierende Aufgabe byterrates darin, den Bischof in der Leitung
des laienapostolischen ates wahrnehmen der 1özese unterstützen, Iso
können, auft diözesaner Ebene sicher icht. der Ausübung der Jurisdiktion, welcher der
Außerdem esteht dabei die Gefahr, da{fß der Bischot se1in pastorales Amt erfüllt, das ber
freie Laienapostolat, dessen Freiheit das iıcht 1n jurisdiktionellen Akten allein be-
Laienapostolatsdekret teierlich dekretiert hat steht“ Der Pastoralrat hingegen unterstutzt
(Art. 19), wieder völlig klerikalisiert wird. den Bischoft seiner pastoralen Tätigkeit und
übrigen en sich die diözesanen Lajienräte ın seinem apostolischen Wirken. Der VCI-

weithin bereits als truchtbar erwıesen. schiedene Charakter der beiden Ratskörper-
Der Entwurt ist reilich auch der Bildung VO:  w schaften ergibt sich demnach AUS der nter-
„pastoralen aten auf pfarrlicher oder über- stuützung der „Hirtenaufgabe“ bzw. der
diözesaner Ebene“ icht hold. Gewiß hat „jurisdiktionellen Gewalt“
das Konzil darüber nichts bestimmt, aber die Daraus wird gefolgert: „Da die Funktionen
diesbezügliche Entwicklung 1st 7zweifellos 1 beider Ratskörperschaften konstitutiv Uun!:
e1s des Konzils geschehen, Uun: 1n vielen objektiv verschiedenartig sind, kann auch
1özesen könnte 1inNnan sich die Pfarrgemeinde- keine Beziehung der Unterordnung des
rate überhaupt icht mehr wegdenken. Pastoralrates den Presbyterrat geben,

obwohl dieser 1mM Bereich der Leitung der
Auch hinsichtlich des Verhältnisses VO  - 1özese einen höheren Rang einniımmt.“

Pastoralrat un:! Presbyterrat ignorilert der „Der Presbyterrat kann 1n Ausübung seiner
Entwurt die tatsächliche postkonziliare Ent- Funktion der Mitwirkung bei der Leitung der
wicklung un:! die VO:  S den Bischöfen selbst 1özese jene Fragen angeben der VOIrtragen,
VOISCHOIMMCCN! Regelung 1n weiten Teilen 1n denen nützlich ist, WE dem Bischof
der Kirche Der Entwurt polemisiert zunächst zweckmäßig erscheint, die Ansicht des Pa-
wieder „manche Verfasser“, die iın storalrates einzuholen.“ Da der Pres-
ihren Veröffentlichungen An Sanz ungewöhn- byterrat den Bischot den Entscheidungen
licher Weıse Begri{ff un! Funktion für zivile unterstutzen soll, wWwe. die pastoralen Er-
Verwaltungsstrukturen der demokratischen fordernisse betreffen, scheint auch ent-
Gesellschaft uch auf kirchliche Strukturen“ sprechend, daß der Presbyterrat die VO

anwenden und „darum den Presbyterrat Pastoralrat geäußerte Meinung oder se1in Ur-
der Leitung ıner Teilkirche einfach mit dem teil berücksichtigt.“ Die Koordinierung
ena der dem Oberhaus einer parla- beider Organe erfolgt durch den Bischof, der
mentarischen egıerung identifizieren, wäh- beiden vorsıtzt. „Gemeinsame Zusam-
rend s1e dem Pastoralrat die Funktion 1nes menküntte VO  5 Mitgliedern des Presbyter-

Yrates und des Pastoralrates erscheinen alsoAbgeordnetenhauses oder einer Volksver-
sammlung zubilligen‘“. icht (!), außer iın dem Falle,

beide ZU!T Teilnahme der DiözesansynodeAuf eine theologisch geradezu groteske Ab-
weIrtung der Bischofssynode se1 hinge- oder anderen Partikularsynoden einberu-
wliesen: s1e wird, bgleich sie das SaNZC Bı- fen werden.“
schofskollegium schon UrCch ihre Zusammen- Abgesehen VO  w} der höchst fragwürdigen
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Irennung VO:  - Hırtenamt und Jurisdiktions- Es ware sicher NAa1lvV und auch ungerecht,
gewalt, die der Praxıs 5dI icht urchführ- den C1S  ' y der AUs diesem und einıgen
bar 1st, WIT: dadurch nichts bewiesen, VOL deren römischen Dokumenten der letzten
allem nicht, Was beweisen wäre, dafß LaJ:en eıt spricht, eintach der n römischen
iın keiner Weıise ıner Leitungsfunktion Kurıle zuzuschreiben. Auch diese ist längst
teilhaben können und da{ß dem Pastoralrat icht mehr der monolithische Block, den
VO  } der zuständigen Autorität nicht solche manche ihr VErIMULFCNH ; auch sS1e besteht aAus
Funktionen übertragen werden können. Ja der Persönlichkeiten, die manchen Fragen sehr
Entwurft beweist selbst das Gegenteil, indem verschiedene Meinungen en. Das testge-

daraut hinweist, der SaANZC Pastoral- halten, 1st trotzdem bestürzend, e1in
Tat den Bischof O: der Ausübung seiner solches, VO:  5 ıner römischen Oongregation
Gesetzgebungsgewalt unters versandtes Dokument eher die ergangen-

eit weıist als die Zukuntft, dafiß Ci eNt-

Und WdS nun?z iche Anstöße des Konzils icht weiterführt,
sondern ‚her bremst, und icht Ee{Iw.:

Man kann 1Ur hoffen, die chriftliche den ollkühnen Experimenten irgendwelcher
Abstimmung der Bischöfe besser ausgeht als Avantgarden, sondern dem schlichten Leben
die über den Presbyterrat der da{fßß 1n  - sich der Kirche den Ortskirchen und ihren (Ge-
besser s1e kümmert. Überhaupt ollten meinden entfremdet 1St. I Dies weilst auf
sSo. wichtige Dınge B Urc| schrittliche schwere Kommunikationsstörungen hin, die
Befragungen entschieden, sondern nach SC“ mıiıt eın Grund manchen Unbehagens der
meiınsamer Meinungsbildung der Basıs Kirche VO  - heute sind.
1n der Bischofssynode diskutiert und VO  - die-
SCcT selbst verabschiedet werden, auch W C) Vielleicht hängen das Unbehagen über

dann vielleicht keiner gemeinsamen manche Dokumente der Klerikerkongregation
der die Anlässe dazu schon miıt der StrukturRegelung kommt, sondern die Ösungen den

nationalen der groißßsregionalen Bischofskon- dieser Kongregation ZUSamInNenN. Die seiner-
ferenzen uberla: zeıtıge „Konzilskongregation‘“, die ursprung-

lich Durchführung der Beschlüsse des
Es scheint uUNXsSs grundsä bedenklich, SC“ Irienter Konzils geschaffen wurde, Wal

meinNsame Regelungen auf Weltebene Aa ZU- schließlich tür die „Disziplin des Diözesan-
streben einer Materie, der nNter- klerus un! des christlichen Volkes“ zuständig
schiedliche und 1n weiten Gebieten der KIır- IC 250 S 1) Die jetzige Klerikerkongregation
che noch „geringe Erfahrungen“ ZUI Ver- 1st ‚Wal nach der Konst:i  10 über die Ku-
fügung stehen, W16e der Entwurf selbst fest- rienretorm „n allem zuständig, wWwWas die
stellt. Solche Regelungen gehen el den Kleriker angeht, die 1ın einer 1öÖzese den
Entwicklungen und Leben vorbei. Apostolat ausüben, sowohl, w as Personen, als

auch, W as Amter und den pastoralen 1enst
besteht die efahr ıner Kleri- ausmacht‘“. In Wahrheit sind ber Bezeich-

kalisierung und 1n der Folge einer Nung w1e Beschreibung dieser Kongregatıon
Isolierung des irchlichen intes gerade VO: icht Sanz zutreitend. Denn S1e gelten 1U

aktiven Kern der Gemeinden der umgekehrt. für deren Abteilung. DıIe 7zweıte Ab-
An Gremien, deren gesamte Gestaltung Un teilung ist außer für die Wortverkündigung
Inıtiatıve beim Bischof liegt, die selbst einen für denmBereich des Apostolates und
Rat 1U geben können, WCLnNn S1e ausdrücklich der Pastoral zuständig, ıne dritte Abteilung
gefragt werden, werden qualifizierte Lalen tür Fragen der Vermögensverwaltung. Und
bald icht mehr interessiert se1n®. Wenn auch heißt, da „die Wahrnehmung
N Das Zentralkomitee der deutschen en, das
neben verschiedenen anderen Gremıien diesem Ent-

ichkeit einer regelm:  igen Un! beständigen Arbeit;
der Bischot aber muüsse die Gründe p WEnnn Q

wurf Stellung SCHOMMECHN hat, chreibt der das Votum se1nNeSs Pastoralrates entscheidet. Das
Pastoralrat die ihm zukommenden ufgaben den mp{fohlene ufgehen der Lalenräte 1n den Pastoralrat
1m Entwurtf angegebenen Bedingungen icht eriullen se1 das Konzil pe] ichen Verm:
könne: TAau azu Freiheit der Meinungsbildung schungen des offiziell-kirchlichen Bereiches unı des Wir-
ber alle Fragen VO: pastoralem Belang un! die Mög- ens der Christen 1M weltlichen Bereich.
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der Kleriker und Laien gemeinsamen Ver- mut bedenklich, auf eın Daar Dutzend Se1l-
pflichtungen, wenn nöt1g, 1n gee1gneter Ver- ten die Signatur der „Welt VO  D heute‘“
bindung mıiıt dem Laienrat“” geschehen soll, bestimmen. mmerhin bietet ıne

esteht schon durch die Bezeichnung w1ıe teilweise geistvoll verarbeiteter Intormatio-
durch die N: Struktur 11UX €l der NnCNH, Wenn mıt der These, dafß die heutige
Eindruck und ohl auch die efahr, daß Welt vornehmlich durch „Intellektualisie-
die Fragen des gesamten Apostolates, Ja des rung” und ıne „Herrschaft der Rationalität“
SanNnzCh Gottesvolkes und 1M besonderen der gekennzeichnet se1l ( {f; ff), auch 1nem
LaJjen wieder 1U VO  - der Sicht des Klerus her Wunsc!  en verfällt, das gegenüber den
gesehen werden un! icht umgekehrt, wıe zahlreichen ymptomen des Irrationalen,
nach der Kirchenkonstitution se1ın sollte der ahnhaften 1m Bild der (Gegenwart blin!  C
Klerus als eın Jenst Gottesvolk. bleibt. echt unergiebig wirkt damit vergli-

Ferdinand Klostermann, Wien chen der 7weite Beitrag des Löwener Reli-
gionssoziologen Houtart, der der gesellschaft-
lichen Rolle der Religionen nachgeht,
exakteren Erkenntnissen jedo durch se1in
ZUu grobmaschiges Schema (wandlungshem-
mend wandlungsfördernd] gehindert wird.
Ahnlich ungleich ist der Eindruck der folgen-Bücher
den Artikel, die nach der Herausforderung
der Theologie durch die moderne uUuns: und
Wissenschaft fragen. Sehr Kluges sagt Urban11anz eines Autbruchs Rapp dem prekären Verhältnis VO:  - Kirche
und unst, das sich heute nachdrück-Es gehört icht 11U1 €e1s und €l sondern

auch einiger Mut dazu, heute ıne Bilanz der er ZUT Diskussion stellt, als die Theologie
nach jahrhundertelanger Kunstterne und tTOtzTheologie ziehen, da diese noch nıe

ihrer Geschichte, die Stunde ihres Beginns als modischer Bilderteindlichkeit el ist, die
einNz1ge dUSSCHNOINMECN, sehr 1mM Autbruch unst (wie der Beitrag apps mehr noch

aktisch als theoretisch zeigt) als Inspirations-begriffen un! wenig abgeschlossen Warl w1ıe
1n ihrer gegenwärtigen Gestalt. Gleichwohl und Erkenntnisquelle wiederzuentdecken. Da-

irrıtiert der literaturhistorische Beıtragist den Herausgebern des 1n drei stattlichen
Bänden (und ı1nem Ergänzungsband)] vorlie- des (für se1n Thema hochqualitizierten| LÖöWEe-
genden Unternehmens, die sich mit ihren NeI Fundamentaltheologen Moeller UrC}
fast Mitarbeitern die Bewältigung die- seine berschätzung der französischen (e-
SCI Aufgabe machten, ıne imponierende genwartsliteratur allgemeinen un! der
Leistung gelungen, VOI em 1n den beiden (mitunter unerträglich sentimentalen| Arbei-
Bänden (2 und 3), die sich thematisch mıiıt ten VO  3 Marguerite Duras 1M besonderen,
einer Zusammenschau der Tendenzen und und dies mehr, als gleichzeitig VO  w der
Leistungen heutiger Theologie befassen. deutschen Liıteratur (die seıit le Fort, Lang-
Nicht als hätte nicht auch der ıne philo- gasser, Schneider und Andres doch wirklich
sophische Grundorientierung emühte Eın- theologisch Relevantes vorgelegt hat) 1Ur

gangsband se1inNe erıten Doch entledigten afka und Thomas Mann (und auch ULr

sich seine Autoren ihrer Aufgabe miıt weniger mıit dem „Zauberberg“ und der Josephstrilo-
„fortune“, wobei en leiben mOge, ob gie] Wort kommen. Überhaupt WIT:' iInan

sich 1 Blick auf das (janze fragen müssen,auf Grund geringen Engagements der
auf Crund unzureichender Kompetenz. Schon ob der breite Raum, der dem französischen
der einleitende Beitrag des Parıiıser Kulturkri- Denken ZUSCINCSSCH wurde, angesichts der
tikers Domenach stiımmt durch seinen Wage- Tatsache gerechtfertigt ist, dafß sich die NOu-

velle theologie, VOT ahren noch die große
Bilanz der Theologie 1m Jahrhundert. Perspektiven,Strömungen, Motive 1n der christlichen und Hoffnung aller einer zeitgerechten Fort-

christlichen We E Bde., hrsg. VO: Herbert Vorgrimler entwicklung der Theologie Interessierten,
Basel-Wien 969/70.
und Robert Vander Gucht. Verlag Herder, Freiburg— mittlerweile einigen ihrer prominentesten
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